
Ergänzungsleistungen – Der gangbare Weg

Die Totalprothese als Kassenleistung
Trotz der Fortschritte der Zahnmedizin, gerade in der Prophylaxe, gibt es immer noch Mitmen-
schen, die vollkommen zahnlos sind – aus welchem Grund auch immer. Gerade in der Totalpro-
thetik hat sich bei der Entwicklung der Materialien und Möglichkeiten einiges getan. Was aber 
sind die Leistungen, die die gesetzliche Krankenkasse (GKV) übernimmt?

Unter den Nummern 97a und b des zahnärztlichen Bewer-
tungsmaßstabes (BEMA) werden Totalprothesen für den 
Oberkiefer und Unterkiefer beim gesetzlich versicherten Pati-
enten abgerechnet. Dazu gehören: anatomische Abformung 
(auch des Gegenkiefers), Bissnahme, Farbbestimmung, Ein-
probe, Eingliedern, Nachbehandlung. Funktionsabformungen 
mit individuellem Lö�el im Oberkiefer oder Unterkiefer kön-
nen mit den BEMA - Nummern 98b (OK)oder 98c (UK) abge-
rechnet werden.

Diese Prothesen können auch als Immediat- oder Interims-
versorgung dienen. Hierbei ist darauf zu achten, was die End-
versorgung ist. Eine Immediatversorgung soll unterfüttert, auch 
mehrfach die zukün�ige Versorgung darstellen. Eine Interims-
versorgung dient zur Überbrückung der Zeit, bis zur endgülti-
gen Versorgung.

Abrechnung auch für Ausnahmefälle
Die Abrechnungsnummern 97a und b dienen auch der Abrech-
nung von Coverdenture-Prothesen auf nicht mehr als drei Zäh-
nen mit ausreichender prothetischer Wertigkeit je Kiefer in Ver-
bindung mit Teleskopen oder Konuskronen oder Wurzelsti�-
kappen. In festgelegten Ausnahmefällen, zum Beispiel bei atro-
phiertem Kiefer, kann auch auf Implantaten eine Versorgung 
mit Coverdenture-Prothese nach 97 erfolgen.

Ebenfalls in Ausnahmefällen, beispielsweise ausgeprägter To-
rus palatinus oder Exostosen, kann eine Metallbasis unter der 
BEMA-Nummer 98e abgerechnet werden.

Wenn die Lagebeziehung von Unterkiefer zu Oberkiefer mit ein-
facheren Mitteln nicht reproduzierbar ermittelt werden kann und 
diese Leistung eindeutig dokumentiert wurde, kann BEMA-Num-
mer 98d für eine Stützsti�registrierung abgerechnet werden.

Hinsichtlich der gesetzlich krankenversicherten Patienten ist 
noch einmal gesondert darauf hinzuweisen, dass funktionsana-

lytische und funktionstherapeutische Leistungen nach § 28 Abs. 
2 Satz 8 SGB V und Zi�er 33 der Zahnersatz-Richtlinien nicht zur 
vertragszahnärztlichen Behandlung im Rahmen der gesetzlichen 
Krankenversicherung gehören. Die Berechnung dieser Leistun-
gen erfolgt bei GKV-Versicherten auf der Basis der Gebührenord-
nung für Zahnärzte (GOZ) im Rahmen der Vereinbarungen ge-
mäß § 4 Abs. 5 BMV-Z beziehungsweise § 7 Abs. 7 EKVZ.

Weitere Leistungen nicht per Kassenabrechnung
Alle weiteren Leistungen, die im Einzelfall aus Gründen, die im 
Patientenwunsch liegen, notwendig werden, sind nicht über die 
gesetzliche Krankenkasse abrechenbar. Dies gilt auch für die 
Laborleistungen. Wünscht ein Patient besondere Zähne oder die 
Nachbearbeitung konfektionierter Zähne, möchte er eine ganz 
besondere Zahnstellung oder einen besonderen Prothesen-
kunststo�, so müssen diese Leistungen, wie im Artikel von Dr. 
Dr. Alexander Ra� beschrieben, privat vereinbart werden. So 
kann sich jeder Patient die Prothese zusammenstellen, die er 
haben möchte und bekommt von der Krankenkasse den Zu-
schuss, der festgesetzt ist.

Dr. Christian Öttl
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